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Frankfurt a. M.
iernsprechnummer 28.

iellcrbob heint wöchentlich zweimal, Dienstags und Freitags,
Zentim« xigen" und betrügt der Bezugspreis in der Expedit
die Wandp - — Da das
chichte ! ^

halte
m Wim-

für den

Kreis Westerburg. Telegramm-Adresse:
Kreisblatt Westerburg.

mit den wöchentlichen Gratis -Beilagen „Illustriertes Familienblatt" und he Mit-
Expedition abgeholt pro Monat SO Pfg . Durch die Post geliefert pro Quartal 1,75 Mark. Einz elne Nummer

amtliches Organ von 82 Bürgerineistereien ist, haben Slnzeigen die wirksamste Verbreitung. — Jnsertionspreis : Die vier¬
gespaltene Kleinzeile oder deren Rauin nur 15 Pfg.

Das Kreisbtatt ivird von 80 Bürgermeistereien in eigenem Kasten ausgehängt , wodurch Inserate die weiteste Verbreitung finden.
Redaktion, Druck und Verlag von p . Kaesberger in Westerburg.
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Freitag , den 10. November 1010. 32

Amtlicher Teil.
Jahrgang.

ctoffelfelfl An die Herren Bürgermeister des Kreises.
radCelsi Ich mache darauf arffmerksam, daß es unzulässig ist, daß
inen Keil»Mühlen, die für Landwirte Gerste aus den nicht abllcferimgs-
sse sie rulichtigen oder freigelassenen Rtengen auf Grund von Mahlkarten
die kratz Grütze, Graupen oder Gerstenmehl verarbeiten, von der gelie¬
bte Keien Gerste oder dein hergestellten Erzeugnis etwas iu irgend

isam, bi er Form zurückbehalten. Die Ueberlassung von Gerste an die
Knolleeiiller ist keine Verwendung im eigenen landw, Betriebe. Die
dem Aberlassung an und der Erwerb durch den Müller sind strafbar,
um. Ich ersuche um entsprechende Bekanntgabe vorstehenden,

nrf sie ni Westerburg , den 9. November 1916.
Kochivai Der Uorststeude de» Kreisuushchustes.
lecksterU A" Herren Bürgermeister des Krelles.
annst b Nachstehendes ersuche ich mrederholt ortsüblich bekannt. * p machen»
e 1 * Schweine über 120 Pfund dürfen nur noch an den Bieh-

idelsverband verkauft werden.
^ Vieh darf nur mit Genehmigung des Herrn Landrats aus

Kreise ausgeführt werden.
Westerburg , den 6. November 1916.

_ Der Vorsitzende des Kreisonsschnsies
Herr Bahnmeister Demes von Westerburg wird im Auf¬

gelder Landwirtschaftskammer folgende Vorträge über Kn-
»chrnzucht halten:

Am 12. November, nachm. 4 Uhr in Westerburg
im Gasthof Büchler.

Am 19. November, nachm. 4 Uhr in Miilmenrod
im Gasthof zur Post.

Am 22. November, nachm. 4tz, Uhr in Wallmerod
im Gasthof Wolf.

Am 26. November, nachmittags 3 Uhr in Salz
im Gasthof Sturm.

Die Herren Bürgermeister der vorgenannten und um¬
enden Orte wollen auf die Vorträge durch ortsübliche Be-
ntinachung Hinweisen und für guten Besuch besorgt sein,

esterbnrg , den 9. November 1916. Der Kandrat.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

An die Erledigung meiner Verfügung vom 22. Oktober 1916
isblatt No. 103, betr. Errichtung ländl. Fortbildungsschulen

Seüd^ bas kommende Winterhalbjahr wird erinnert und deren Be-
ulvefSL erLtatt.un8 bis zum 12. November bestimmt erwartet.
Iver

ius hie-

ik bares

Westerburg, den 9. November 1016. Der Kandrat.
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Bekanntmachung
Bezugsscheine — Bekanntmachung über die Regelung des

lehrs mit Web,  Wirk - und Strickwaren für die bürgerliche
Akerung vom 10. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 463). —

Vom 31. Oktober 1916.
Aus Grund der §§ 11, 19 der Bekanntmachung über die

Uung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für
bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl.

Wei«
l Ukd®163) bringe ich folgendes zur öffentlichen Kenntnis:
Klaget I. Die Bekanntmachung, betreffend die von der Regelung
nt : I Verkehrs mit Web -, Wirk- und Strickwaren für die bürger-
aver »I .̂ Bevölkerung ausgeschlossenen Gegenstände, vom 10. Juni

(Reichs-Gesetzbl. S . 463) nebst den hierzu erlassenen Be¬
tt" ' ' ^ inachungen vorn 13. Juli 1916 «Reichs-Gesetzbl. S . 693)

' 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 923), 21. August 1916
s-Gesetzbl. S . 938) und 9. September
S . 1009) werden aufgehoben.

1.
2.

4.

(Reichs-Ge

§ 2. Die Vorschriften der Bekanntmachung über die Regelung
des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickroaren für die bürger¬
liche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 463)
mit Ausnahme der §§ 7, 8 Abs. 6, §§ 10, 14, 15 und 20 finden
auf die im nachstehenden VerzeichnisA (Freiliste) aufgeführten
Gegenstände keine Anwendung. Als Kleinhandelspreise gelten
die nach der Bekanntmachung über Preisbeschränkungenbei Ver¬
käufen von Web-, Wirk- und Strickwaren vom 30. März 1916
(Reichs-Gesetzbl S . 214) zulässigen Preise.

Den Krankenanstaltenund Krankenkassen mit eigener Ver-
bnndstoffniederlageist es verboten, auf Grund von Nr . 16 des
nachstehenden VerzeichnissesA Verbandstoffe ohne Bezugsschein
zu erwerben. Die Ausstellung von Bezugsscheinen für sie erfolgt
durch dre Reichsbekleidungsstelle Abteilung ö sür Anstaltsver¬
sorgung auf dem im § 16 der Bekanntmachung über die Regelung
des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für die bürger¬
liche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 vorgeschriebenen Wege.
Die Reichsbekleidungsstelle ist berechtigt, an Stelle einer Erteilung
von Bezugsscheinen die unmittelbare Lieferung von Verbandstoffen
zw veranlassen.

_ „ Verzeichnis A (Freiliste ).
Stoffe aus Natur- oder Kunstseide.
Halbseidene Stoffe, sofern Kette oder Schutz ausschlietzlich
aus Natur - oder Kunstseide besteht.
Alle Gegenstände, die abgesehen von Futter und Zutaten
ausschlietzlich aus den unter Nummer 1 und 2 genannten
Stoffen hcrgestellt sind. Für Strümpfe und Handschuhe
gelten jedoch die Bestimmungen unter Nummer 4.
Strümpfe aus Natur- oder Kunstseide. Halbseidene Strümpfe , -
darunter srnd nur solche zu verstehen, die nach der Fläche
mindestens zur Hälfte aus Natur- oder Kunstseide bestehen.
Baumwollene Damen-, Knaben- und Mädchenstrümpfe, von
denen das Dutzcndpaar weniger als 450 Gramm wiegt.
Baumwollene Herrensocken, von denen das Dutzendpaar
weniger als 350 Gramm wiegt. Baumwollene Kindersocken
bis zur Größe 8, von denen das Dutzendpaar weniger als
250 Gramm wiegt. Für durchbrochen gemusterte Strümpfe

- ist diese Grenze in jedem Falle um je 50 Gramm weniger
anzunehmen.
Baumwollene Füßlinge (Ersatzfüße).
Seidene und Halbseidene Handschuhe. Solche baumwollene
gewirkte leichte Sommerhandschuhe, die ausschließlich aus
80er einfach oder feinerem Garn hergestellt sind. Dagegen
sind alle ganz oder teilrveise gefütterten oder doppelgear-
beiteten oder geklebten baumwollenen Stoffhandschuhe be¬
zugsscheinpflichtig.
Bänder , Kordeln, Schnüre und Litzen. Schnürsenkel, Ho¬
senträger und Strumpfbänder. Gürtel aus Gummiband.
Spitzen und Besatzstickereien.
Wäschestickereieil und bemusterte oder bestickte Tülle, sämtlich
nur bis zu einer Breite von 30 Zentimetern. Tapisserie¬
waren , Posamentierwaren für Möbel- und Kleiderbesatz,
faschen mit oder ohne Bügel, Lampenschirme.
Canevas und glatte Kongreßstoffe sind bezugsscheinpflichtig.
Mützen, Hauben, Hüte und Schleier. ,
Schirme und Schirmhüllen.
Teppiche, Läuferstoffe, ungefütterte Bettüberdecken und ab¬
gepaßte farbige Tischdecken.
Matratzen und fertiggefüllte Inletts , Polster,varen.
Steppdecken sind bezugsscheinpflichtig.
Möbelstoffe mit Ausnahme der Futterstoffe zu Möbeln und
Vorhängen. Gemusterte Wandbespannstoffe, Gobelins und
Gobelinstoffe.
Gardinen und Vorhänge, beide, soweit sie abgepaßt gewebtsind.

t.
8.
9.

10



Gemusterte Tüll - und Mullgardinen meterweise.
13. Velwets (baumwollene Sammete) und solche halbseidene

Sammete , die nicht unter Nummer 2 fallen.
14. Baumwollene Stickereistoffe, baumwollene gewebte oder ge¬

wirkte Spitzenstoffe und baumwollene glatt oder gemustert
gewebte undichte Kleiderstoffe.

15. Baumwollene bedruckte undichte Kleiderstoffe.
15 a. Wachstuch.
15 b. Alle Gegenstände, die abgesehen von Futter und Zutaten

ausschließlich aus den unter Nummer 13, 14. 15 und 15a
genannten Stoffen hergestellt sind.

16. Verbandstoffe und Damenbinden.
OrthopädischeBandagen.

17. Konfektionierte genähte Weißwaren (ungewaschen), insbe¬
sondere Bäffchen, Rüschen, Halskrausen, Jabots.

19. Fertige Fracks. Uniformbesatz.
Militäruniformen , Militärausrüstungsgegenstände (d. h. nur
für Militärpersonen verwendbare Gegenstände), Wickelga¬
maschen.

21. Mit Pelz gefütterte oder überzogene Kleidungsstücke.
Imitierte Pelzgarnituren aus baumwollenem oder wollenem
Plüsch, Krimmer oder Astrachan.

23. Fertige Säuglingsbekleidung für Kinder bis zu einem Jahre.
Gummiunterlagen für Säuglinge.

24. Korsette, soweit sie am 31. Oktober 1916 fertiggestellt waren».
26. Gemusterte weiße Tischzeuge, soweit sie abgepaßt gewebt

27. Reise- und Schlafdecken, sofern der Kleinhandelspreis 50
Mark für das Stück übersteigt.

28. Kragen und Manschetten, Vorstecker und Einsätze, Kra¬
watten . , _ _ ,

29. Taschentücher, sofern sie der Fläche nach zu einen. Drittel
oder mehr aus Spitzen bestehen.

31. Schuhwaren.
35. Gummimäntel und gummierte Badeartikel. Der Gum¬

mierung steht Ersatzgummierung gleich
36. Spielwaren aus Web-, Wirk- und Strickwaren, soweit die

dazu erforderlichen Stoffe am 2. September -1916 bereits
zugeschnitten waren.

37. Gegenstände, deren Kleinhandelspreis nicht mehr als 1 Mk.
für das Stück beträgt, mit Ausnahme von Strümpfen,
Handschuhen, Taschentüchern und Scheuertüchern. Für
Stoffe gilt jedoch die Bestimmung iinter Nummer 38.
Von diesen Gegenständen-darf zu gleicher Zeit an dieselbe
Person nicht mehr als je 1 Stück derselben Ware veräußert
werden.

38. Stoffe bis zu Längen von 30 Zentimetern, sowohl Reste
wie vom Stück geschnitten, sofern der Kleinhaiidclspreis
für diesen Stoffrest oder dieses abgeschnittene Stoffstück
nicht mehr als 1 Mark beträgt. Von diesen Stoffresten
oder abgeschnittenen Stoffstücken darf zu gleicher Zeit an
dieselbe Person nicht mehr als je 1 Stück derselben Ware
veräußert werden.
In Fällen, in denen Rabatt auf die Preise gewährt wird,

sind die Preise nach Abzug des Rabatts maßgebend.
Alle nach dem 31. Oktober 1916 fertiggestellten Korsette

müssen vor der Fertigstellung auf der Innenseite am unteren
Rande den deutlich sichtbaren unauswaschbaren Stempel:

INach de« »1. Oktovrr fcrtigqc,Teilt
erhalten. Sofort nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung
haben sämtliche Fabrikations-, Großhandels- uiid Kleinhandels¬
betriebe, in denen Korsette auf Lager sind, eine Aufnahme zu
machen, in der die bei ihnen lagernden Korsette stück- oder
dutzendweise einzutragen sind. DaS Aufnahiiieverzeichnis ist mit
Datum und Unterschrift des Inhabers abzuschließeu, sorgsam
aufzubewahren und den Ueberwachnngspersonen auf Verlangen
vorzulegen. Vor Abschluß dieses Aufnahmeverzeichnissesist der
Verkauf von Korsetten verboten. Jedes verkaufte Korsett ist von
dem Aufnahmeverzeichnisabzuschreiben.

tz 3. Bezugsscheine für die in liachstehendem Verzeichnis (3)
aufgeführten Gegenstände können ohne Prüfung der Notwendig-
keit der Anschaffung erteilt werden, wenn der Antragsteller durch
Vorlegung einer Äbgabebescheiuigung einer der von der Reichs¬
bekleidungsstelle zu bestimmenden Annahmestellen liachiveist, daß
er dieser ein entsprechendes gleichartiges von ihm getragenes,
noch gebrauchsfähiges Oberkleidungsstück entgeltlich oder unent- .
geltlich überlassen hat.

Auf einem derartigen Bezugsschein muß das Oberkleidnngs-
stück nach dem Wortlaut des nachstehenden Verzeichnisses3 init
der dort aufgeführten Preisgrenze angegeben sein. Gewerbetrei¬
bende dürfen im Kleinharidel und in der Maßschneiderei gegen
derartige Bezugsscheine nur solche in nnchstehendem Verzeichnis8
aufgeführte Oberkleidungsstücke veräußern, deren Kleinhandels¬
preis die dort aufgeführten Preisgrenzerr übersteigt.

Das Nähere, insbesondere die Beschränkung der Stückzahl,
für die derartige Bezugsscheine ausgestellt iverdcn können, be-
stimmt die Reichsbekleidungsstelle.

Als Kleinhandelspreise gelten die nach der Bekanntmachung
über Preisbeschrünkungen bei Verkäufen von Web-, Wirk- und

Strickwaren vom 30. März 1916' (Reichs-Gesetzbl. S . 214) zu¬
lässigen Preise.
Verzeichnis B (Bezugsschein gegen Abgabebescheinignny

1. Fertige Herrenoberkleiduiig. sofern der Kleinhandelspreis
für den Rock- und Gehrockanzug. . . . 150 Mk.

den Sack- und Sportanzug
„ den Rock und Gehrock
„ die Sackjacke . . .
„ die Weste . - . .
„ das Beinkleid . . .
„ den Winterüberzieher
„ den Sommerüberzieher

übersteigt.
Fertige Damenoberkleiduug, sofern der Kleinhandelspreij
für den Damenmantel . . 130 Mk
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den Backfischmantel
„ das Jackenkleid. .
v das Waschkleid. .
„ die wollene Bluse.
„ die Waschbluse. .
„ den wollenen Morgenrock
„ den Waschmorgenrock .
„ das garnierte wollene Kleid
„ den Kleiderrock,

übersteigt.
3. Fertige Mädchenoberkleidung für das schulpflichtige Met

und fertige Kinderoberkleidung für das Alter bis zu lmber
Jahren , sofern der Kleinhandelspreis
für den Mantel . . . 75 Mk.
„ das wollene Kleid . 50 „
„ das Waschkleid. 30 „

übersteigt.
4. Die nach Maß anzufertigende, in Nummer 1, 2 und

aufgeführte Herren-, Damen-, Mädchen- und Kinderober
kleidung, die beiden letzteren für das unter Nummer 3 ge
nannte Alter , sofern die unter Nummer 1, 2 und 3 äuge
gebenen Preisgrenzen überschritten werden. •
Die Bestimmungen des vorstehenden Verzeichnisses 8 sü

wollene Oberkleidung gelten auch für Oberkleidung aus Stoffe«
die ans Mischungen von Wolle mit anderen Spinnstoffen, ins
besondere mit Baumwolle hergestellt sind.

In Fällen , in denen Rabatt auf die Preise gewährt wir!
sind die Preise nach Abzug des Rabatts maßgebend.

8 4. An Schneider, Schneiderinnen und Wandergewerbetre
bende (Hausierer, Marktreiscndc, Kleinhaudelsreisende) dürft
Waren, die sie für sich im eigenen Namen erwerben, um si
verarbeitet oder unverarbeitet weiter zu veräußern, ohne Bezugs
schein geliefert werden ; Lieferungen an sie sind aber der Bi
schränknng des § 7 Abs. 1 der Bekanntmachungüber die Reg«
lung des Verkehrs mit Web-, Wirk- und Strickwaren für d>
bürgerliche Bevölkerung vom 10. Juni 1916 unterworfen.

Sie haben ein Einkaufsbuch einzurichteu, sorgsam aufzub«
wahren und während ihres Gewerbebetriebs ständig bei ,sich z
führen,' in das der Verkäufer die an die Schneider, Schneid«
rinnen oder Wandergelverbctreibcnden abzugebenden Ware»
soweit sie der Bezugsscheinregelung unterworfen sind, unter A«
gäbe von Stückzahl, Maß, Preis und Vcrkaufstag einzutragk
hat. Dem Verkäufer ist verboten, vor Eintragung in das Ei«
kaufsbuch die Ware an die Schneider. Schneiderinnen
Wandergcmcrbetrcibcndcn auszuhändigen. j jnicht

Das Einkmffsbuch ist den mit £cr Ueberwachung der 33ötieu re(
schriftcn im § 11 der Bekanntmachung vom 10. Juni 1916 bê vj^
trauten Behörden und Personen jederzeit auf Verlangen vorzu
legen und auszuhändigen. ] I

Die Schneider, Schneiderinnen und Wandergewerbetreibe«
den dürfen bezugsscheinpflichtige Waren nur gegen Bezugssche« T
an die Verbraucher veräußern. Das Einkaufsbuch dient f  toffctb]
Ueberwachung dieser Verpflichtung. mbun

Die Rcichsbekleidungsstelleund nach deren näheren A«P-
Weisungen die amtlichen Handels-, Handwerks- und GewerbevU *>gj
tretungen können Ausnahmen von der Bestimmung des Abs. >pmd ■
dieses Paragraphen zulassen . . j' eî

§ 5. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 2 bi ft«
4 dieser Bekanntmachung werden nach § 20 Nummer 1 der *u
kanntmachung über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Will jj5.1
und Stückwaren für die bürgerliche Bevölkerung vom 10. Jul a«
1916 bestraft. Auch kann nach § 15 letzterer Bekanntrnachuu3. w
die zuständige Behörde die betreffenden Betriebe schließen, b«4 ur
ziehentlich die Fortsetzung des betreffenden Wandergewerbe
untersagen. Eg m

§ 6. Diese Bekanntmachung tritt sofort in Kraft. _ GegeU
stände, die bisher bezugsscheinfrei waren, aber durch diese $ n>äte,
kanntmachung bezugsscheinpflichtig werden, dürfen noch bis Z»"
30. November 1916 ohne Bezugsschein an die Verbraucher a»̂ Zürich«
gehändigt werden, wenn sie auf Grund einer Bestellung H ^
Verbrauchers bereits am 31. Oktober 1916 in Arbeit genomwt

T

Verbrauchers
waren.

Berlin , 31. Oktober 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers . Dr. Helffem Jjjjnbt
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Bekannlmachung
Nr . vv. in . 3000/9. 16. K. R. A.

etreffend Beschlagnahme, Verwendung und
Zerüußerung von Flachs- und Hanfstroh,
Bastfasern(Jute, Flachs, Ramie, europäischer
nd außereuropäischer Hanf), und von Er¬

zeugnissen aus Bastfasern.
Vom 10. November 1916.

'ge
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ner 3 ge
> 3 ange
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! Stoffe«
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hrt wir!

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des
öniglichen Kriegsministeriums zur allgemeinen Kenntnis gebracht
it dem Bemerken , daß, soweit nicht nach den allgemeinen Straf¬
setzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung
!gen die Beschlagnahme -Vorschriften nach § 6*) der Bekannt-
achungen über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24.
mi 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 357), vom 9. Oktober 1915
iieichs-Gesetzbl. S . 645) , vom 25. November 1915 (Neichs-
ffetzbl. S . 778) und 14. September 1916 (Reichs-Gesetzbl. S.
Ö10) und jede Zuwiderhandlung gegen die Lagerbuchführung
ich § 5 **) der Bekanntmachungen über Vorratserhebungen

Vite «m 2. Februar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 54), vom 3. Sep-
mber 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 549) und vom 21 . Oktober

(Reichs -Gesetzbl. S . 684) bestraft wird . Auch kann die
chließung des Betriebes gemäß der Bekanntmachung zur Ferm
iltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23 . Sep-
mber 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) angeordnet werden.

8 i.
Beschlagnahme.

Beschlagnahmt werden hiermit:
a) alles Flachs - und Hanfstroh. Die Beschlagnahme erstreckt

sich nur auf den Halm (Flachs, Hanfstroh, Strohflachs,
Flachs bezw. Hanf im Stroh ), jedoch•nicht auf die Frucht
(Leinsaat) ;

b) alle Bastfasern in rohem, ganz oder teilweise gebleichtem,
kremiertem oder gefärbtem Zustande.

Als Bastfasern im Sinne der Bekanntnmchung sind
anzusehen : Jute , Flachs , Ramie , europäischer und anßer-
europäischer Hanf (Manilahanf , Sisalhauf , die indischen
Hanfarten , Neuseelandflachs und andere Seilerfasern ) und
alle bei der Verarbeitung von Bastfaser-Rohstoffen, -Halb-
und -Fertigerzeugnissen entstehenden Wergarten , Abfälle
(mit Ausnahme der Lumpen und Stoffabfülle)***j, Fabrik-
kehrricht sowie die durch Auflösung von Basffaser-Erzeug-
uissen und Lumpen wieder gerammenen Fasern ; '

c) alle Halberzeugnisse aus Basffasern;
cl) dia nach Maßgabe des § 6 Ziffer 2 auf Vorrat seit dem

27.  Dezember 1915 ' fertiggestellten Halb- und Fertiger¬
zeugnisse aus Bastfasern.

8 2.
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Warn
lnter All Wirkung der beschlagnahme.
^Zutrago ^ Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme von
das Ei«ernnderungen an den von ihr berührten Gegenständen verbvteil
neu oh | rechtsgeschäftliche Verfügungen über diese nichtig sind, soiveit

?!nicht auf Grund der folgenden Anordnungen erlaubt werden,
der Bolm rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die
l ;>>«> | SäJecjc der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehnug erfolgen,
m vorz» § Z,
betreiben Ueervendimgserlaulutis.
glgsschei Trotz der Beschlagnahme ist nach Auslesen der Faden und
dient zli lvffabfälle das Berbremren des Fabrikkehrichs und seine Ver-

endung zu Düngezwecken erlaubt,
eren A«s_ __
werbevel *) Mit Gefängnis biS zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn-
l Abs . "Ünd Mark wird, sofern nicht nach den allgemeinen Strafacsetzcn höhere

trafen verwirkt sind, bestraft:
. ^ I. wer der Verpflichtung, die enteigncten Gegenständehcrauszugcbeu oder

2 I» sie auf Verlangen des Erwerbers zu überbringen oder zu übersenden,
1 der Ik zuwidcrhandelt:
»5 Wir! °2- 1Dtr  unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschä-
eo*’ c»,rt \ bigt oder zerstört, verwendet, kauft oder verkauft oder ein anderes Ver-
10 . JW ; äußerungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn abschließt,
itmachUll <i. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
eßen &l und pfleglich zu behandeln zuwiderhandelt,

'" er den nach z 5 erlassenen Ausführu >izßbeftimmunaen zuwiderhandelt,
rgewe **) vorsätzlich die Auskunft, zu twr er auf Grund dieser Vervrd-

«8 verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich un«
(Seaefl pae oder unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 0 Mo-

. . y  sr c 1,e|t ober mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können
oteje ^ «näte , die verschiviegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt

bis W 'kdei,. Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbiichcr
icher ollWurichten oder zu führen unterläßt . Wer fahrlässig die Auskunft, zu der
luna Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
au G ^ kist oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe

zu dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu
* Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen
krdilcher einzurichten oder zu führen unterläßt.

***) Die Beschlagnahme von Lumpen und neuen Stoffabfällen auf
nd der Bekanntmachung vom 16. 5. 16 Nr, W. IV. 9O0|4. 16, K. R . A.
1 hierdurch unberührt.

stnoinmt!

8 4-
Beaelteitnngserlaakms.

Trotz der Beschlagnahme ist erlaubt:
a ) das Rösten des Strohs und das Ausarbeiten der Faser

aus dem Stroh im eigenen Betriebe;
b ) das Bleichen und Färben roher Garne in den Nummern

bis 30 englisch einschließlich;
c) die Fertigstellung der am 15. August 1916 im Bleich¬

oder Fürbverfahren befindlichen, bisher beschlagnahmefreien
Garne.

' , § 5-
Verarbeitiingserlaulmis.

Trotz der Beschlagnahme ist erlaubt:
a ) die Herstellung von Seilerwaren in den handwerksmäßig

geführten Betrieben, soweit sie zur Aufarbeitung der am
15. August 1915 in den betreffenden Betrieben vorhanden
gewesenen Bastfasern oder Halberzeugnisse erfolgt;

. d ) die monatliche Verarbeitung des 10. Teiles ' der am 1.
August 1916 vorhanden gewesenen Vorräte an Bastfaser-
Abfall der im § lb bezeichneten Art (Fadenabfälle , Spinn -
abfälle , Wergabfall nsw.) sowie au Reißwerg zu Garnen
und ihre VerarbeiMng zu Fertigerzeugnissen*) ;

c) die monatliche Verarbeitung des 10. Teiles der am 1.
Ailgnst 1916 vorhanden gewesenen Vorräte in Leinengarn
feiner als Nr . 51 englisch roh und Nr . 31 englisch ganz
oder teilweise gebleicht oder gefärbt sowie die monatliche
Verarbeitung des 5. Teiles der nach dem 1. August 1916

■hinzugekmm neuen gleichartigen Garnvorräte zu Geweben
und Klöppelspitzen;

d ) die Verarbeitung der am 27. Dezember 1915 auf Kett-
bäumen befindlichen und der bis zum 15. August 1916
beschlagnahmefreien Garne , welche sich auf Kettbäumen be¬
finden, allgemein, sowie der am 15. August 1916 auf
Kettbäumen befindlichen oder für die Herstellung von
Klüppelspitzen vorgerichteten Garne der Nummern 46 —50
englisch roh ohne Rücksicht üuf die aus" ihnen anznfertigendeWare.

Hierbei dürfen nur Schußgarne feiner als Nr . 51 eng¬
roh oder Nr . ul englisch gebleicht bezw. gefärbt verwendet
werden;

e ) die monatliche Verarbeitung einer solchen Menge beschlag¬
nahmter Basffasem, welche dem 5. Teile des am 15.
August 1916 vorhanden gewesenen Bestandes der nach
dem 1. Januar 1916 aus dem Reichslande (nicht den be¬
setzten Gebieten) eingeführten Rohstoffe entspricht. Diese
Erlaubnis erstreckt sich jedoch nicht ans Flachsstroh.

8 6.
Perarbeitnngserlanbnis für Kvieg »l»e- avf.

Die Verarbeitung und Verwendung von Bastfasern ist er¬
laubt , soweit sie zur Erfüllung von unmittelbaren oder mittel¬
baren Aufträgen der Heeres- oder Marinebehörden dienet! (Kriegs-
liefertingen).

Der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung einer Kriegs¬
lieferung ist zu führen. Für jeden mittelbaren oder unmittelbaren
Auftrag auf eine Kriegslieferung muß sich der Hersteller der Halb-
oder Fertigerzeugnisse vor der Anfertigung von Kriegslieferungen
aits beschlagnahmten Beständen im Besitz eines ordnungsmäßig
ausgefüllten lind von der anstraggebenden Behörde unterschriebenen
amtlichen Belegscheines für Erzeugnisse aus Basffasern befinden.
Vordrucke für diese Belegscheinc sind bei der Beschlagnahmestelle
(Vordruckverwaltung ) der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW 48, Verl . Hedemannstr.
10, erhältlich.

2. Auch ohne einen Auftrag auf Kriegslieferungen dürfen
Halb - und Fertigerzeugnisse für Heeres- oder Marinebedarf aus
Basffasern auf Vorrat nach Maßgabe der folgenden Vorschriften
hergestellt werden:

a) Zu Garnen , nicht feiner als Leinengarn Nr . 45 englisch
und zu Seilerwarcn für Kriegsbedarf dürfen Basffasern
dauernd mit der Maßgabe verarbeitet werden , daß die
jeweils vorrätige Menge an Garnen und Seilerwaren
nicht mehr als 25 Gewichtsteilen vom Hundert jedes
einzelnen, am 1. Dezember 1915 vorhanden gewesenen
Bestandes an Basffasern gleichkommt. Die Vorräte an
Garnen feiner als Nr . 30 dürfen V« des beschlagnahmten
Gesnmtvorrates an Garnen riicht übeffchreiten.

Bei der Berechnung der Gesamtmenge der vorhanden
gewesenen Bestünde an Basffasern sind in Abzug zu bringen
die Mengen der nach dem 25. Mai 1915 aus dem Aus¬
lande eingeführten Rohstoffe und die Mengen der gemäß
8 5 Ziffer b bezeichneten Abfälle.M

Personen , bereu Vorrat am 1. Dezember 1915 geringer
war als Via be§ im Jahre 1913 verarbeiteten Rohstoff-
gewichtes, dürfen Garne nicht feiner als Leinengarn Nr.
30 nild Seilerwaren für Kriegsbedarf lmeingeschränkt auch
ans Vorrat arbeiten.

m Wegen Fertigerzeugnisse wird auf die Bekanntmachung, betreffend
Beschlagnahme und Bestandserhebung von Web-, Wirk- und Strickwaren vom
1. Februar 1916 W. M. lOOOjll. 15. K. R. A. verwiesen.



Bei der Feststellung der Bestände sind als Faserstroh
vorhandene Vorräte nur mit einem Fünftel ihres Gewichts
in Rechnung zu stellen. .

b) Zu Weweben für Kriegsbedarf dürfen Bastfasergarne
dauernd mit der Maßgabe verarbeitet werden, daß die
jeweils vorrättge Gewebemenge nicht nrehr als 25 Ge¬
wichtsteilen vom Hundert der am 1. Dezember 1915 vor¬
handen gewesenen Bastfasergarnbestüude gleichkonrmt.

Bei Berechnung der Gesamtmenge der Bastfasergarnbe¬
stände vom 1. Dezember 1915 ist die Menge der nach
dem 26. Mai 1915 aus dem Ausland eingeführten Garne
und Zwirne nicht zu berücksichtigen. , r r . r

Die auf Vorrat hergestellten Garne und Gewebe blecken be¬
schlagnahmt (vergl. § 8) ; sie müssen getrennt von den übrigen Be¬
ständen gelagert werden.

Als Rohstoff- bezw. Garnvorrat gelten du nicht m Bear-
arbeitunq genommenen Mengen . Auf Lager befindliche gehechelte
Fasern und Wergarten sind Rohstoffbestünde inr Sinne dieses Pa¬
ragraphen ; ferner sind als Vorrat alle diejenigen Halb- und Fer¬
tigerzeugnisse anznsehen, welche die Herstellungsmaschuien (Webstuhl,
Spinnstuhl . Seilschlagmaschinen usw.) verlassen haben.

8 7.
Ueriiukerungserlauknis für Kastfaferrohftoffr.
Die Veräußerung uiid Lieferurig voii aus deni Ausland ein-

aeführten Basffaserrohstoffen (auch Werg) und Abfällen bezw. Reitz-
werq der im 8 1 bezeichneten Art ist nur air die Va)tfaser-Eui-
kaufs-Gesellschastm . b. H., Berlin W 56, Werderscher Markt 4,
die Veräußerung ruck Lieferiurg der iiiländischeii Rohstoffe um an
die Kriegs -Flachsbau -Gesellschast in . b. H., Berlüi W 56, Mark-
arafenstr . 36, oder an Personeii gestattet, welche eiireii schnstüÄeu
Ausweis der Kriegs-Rohstoff-Abteilnug des Königlich Prciischchcn
Krieqsmiinsteriums zur Berechtigung des Aufkaufs der beschag-
nahnüen Gegenstände erhalten habeil. Anträge ans Erterliiug eines
derartigen Ausweises sind durch Vernüttlung der Kriegs-,stachsbau-
Gesellschast in. b. H . an die Kriegs -Rohstoff-Abteilung zu richten.

Die von der deutschen Heeresinacht besetzten Gebiete gelteii
nicht als Ausland iin Sinne dieser Bekaimtniachiliig.

Die Verüiißerimg und Liefenrng anderer als aus deni Aiis-
land eingeführteu Abfälle ist in Mengeil bis zu 6000 kg erlaubt,
mit Ausnahme der Veräußerung und Lieferung an Bciarbeitei
solcher Gegenstäiide. Die Veräußerung und Lieferung großci ei
Mengen der vorbezeichneteiiAbfälle"-) ist nur an die Mtiengese l-
schaft zur Verwertung von Stoffabfälleii , Berliii W 9, Bellevuestr.
12a oder an Personen oder Firmerr gestattet, welche emen säfrift-
liche'u Ausweis der Kriegs -Rohstoff-Abteiluirg des Königlich Preuß.
Kriegsministeriums zur Berechtigung des Ankaufs der bezelchiieteu
Abfälle erhalten haben.

Die Aktiengesellschaft zur Verwerüilig von Stoffabfallen ift
jedoch) nur verpflichtet, Ladungeii der vorbezeichneten Abfalle anzu-
iiehmen, welche die Zusammensetzung einer der folgeiideii Griippen
haben:

Gruppe A. Garnreste,
„ B. Naßspinnabfälle,
„ C . Kämmlinge,
„ D . Kardenabfälle,

E. Wergabfall und Schwingabfall,
E. Kehricht oder Scherabfall.

No

Begründuiig versehene Anträge sind an die Kriegs -Rohstoff-Ab¬
teilung des Köinglich Preußischen Krügsministeriums , (Seftion W [
III, Berlin SW 48 , Verl . Hedemannstr . 10, zii richten. Die Ent¬
scheidung über Ausnahmebewilligungen von 8 6 behält sich der zu!
ständige Militürbefehlshaber vor.

8 11-
Inkrafttreten . (gnt

Diese Bekanntmachung tritt ani 10. November 1916 in Kraft q — q
Gleichzeitig werden die Bekanntmachungen Nr . W. III. 3500/7 . 16 .j^ ts r
K. R . A. vom 15. August 1916 und Nr . W. III. 300/6 . 16. K. R . A ichsger
vom 12. Juli 1916 aufgehoben. ischreib

Frankfurt a . M .. den 10. November 1916 . ndsgese
Htelluertr . Geueralkommauds de » 1^ . Armeekorps , en Sch

*) 'Es wird auf die Bekanntmachung, betreffend Höchstpreise für Bast. -
faserabfälle vom 8. September ISIS W. III. 18. 10. K. R . A. verwiesen. LNe
^ - -- —- - idisches

Wachtrelg KN
Nr . W . Al. 207/9 . 16 K. R . A.

ordnur
lt ein a,

zur Bekanntmachung, betreffend Beschlagnahm,
und Bestaudserhebung von Web-, Wirk- unth, obe
Stückwaren, vom1. Februar 1916 IV.

1000,11. 15 K. R. A. -Bi. iL
Uom 10 . Uovemkrr 1910 . 4 ^

Slachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des Köm,
lichen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebraa - ^ ^ u
mit dem Bemerken, daß, soweit nicht nach allgeniemen Strafgesetze,,
höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandtung gegen öi tfdhretb
Beschlagnahmfvorschristen nach § 6 der Bekanntmachungen̂ ubê ^ 6ll
die
Beschlagnahmevorschriftennach § ( . „
lie Sicherstellüng von Kriegsbedarf vom 24. Jum 1915 (Reichs, ^
Gefetzbt S . 357) in Verbindung mit den Erweiterungsbekanntma ^
chunaen vom 9 . Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645), vom 2i ^ < ^
November 1915 (Reichs-Gefetzbt. S . 778) und voni 14. septencke

1916"(Reichs-Gffetzbl. S . 549)"und vom 21. Oktober 1915 (Reiche o
Gefetzbt. S . 684 ) bestraft wird . Auch kaun̂ die Schließung OeJ
Betriebes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltuug unzuvei
lässiger Personen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs ^
Gesetzbl. S . 603 ) angeordnet werden.

Llrtiket I.

Jist 8 2 der Bekanntmachung W. M. 1000/11 . 15 K. R . 3,
werden zwischen die Worte : „verschiedener Spinnstoffe" und „hei , „v
gestellt sind" die Worte : „oder auch unter .Mttverwendung vo 1 ~
Papier " eingefügt. Die Worte : „bei Sandsack- und Strohsackg, We p,
weben auch unter Mitveripendung von' Papier " fallen fort . t . ; A,.

Jlrtikel 11. de,

§ 5 Ziffer 9 der Bekanntmachung W. M. 1000/11 . 15 $ , *»«
R . A.' erhält folgende Fassnng : " u ' ( il

März

,ec St

„Bastfasergewebe, bereit Herstellung auf Grund des 8 n 4. I

8 8.
It U |uyuvu ' V) & I •-> i v  y > * CCV»\

Nr . 2 d und e der Bckanntinachung , betreffend Beschlagnahni • *>tc

Ueränheruugserlaukuis für Daftfafererrettguilfe.
Trotz der Beschlagnahme ist gestattet:
a) die Veräußerung und Lieferung der Baslfamchuckerzeug

nässe an Selbsckerarbeiter soivie an die Leinengarn -Abreä,-
nunasstelle A.-G., Berlin W. 56 , Schinkelplatz 1—4, oder
an Personen welche im Besitze eines schriftlichen Ausweises
der Kriegs -Rohstoff-Abteilimg des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums zur Berechtigung des Ailflanfs der be¬
schlagnahmten Gegenstände sind;

b) die Lieferung der seit dem 27. Dezember 1915 gemäß s
6 Ziffer 2 hergestellten Erzeugnisse zur Erfüllung eines
Auftrages auf Kriegslieferuugen gegen Belegschein.

8 ü.
Lagcrkuchführung.

Ein Lagerbuch, aus welchen! die Vorräte sowie alle Aende-
runaen von ihnen ersichtlich sind , ist zu führen:

a) über alle beschlagnahmten Vorräte des im Jnlande ge¬
ernteten Flachs- ' und Hanfstrohs nach Einbringung der

b) über die gemäß 8 6 Ziffer 2 a und b ans Vorrat für
Kriegsbedarf hergestellten Garne und Gewebe.

Ist ein derartiges Lagerbuch bereits vorhanden , so kann
es weiter benutzt werden . „

Besitzer von Flachs - und Haufstrohvorrateu (gerostet
oder uugeröstet) von weniger als 1(XX) kg brauchen ein
Lagerbuch nicht zu führen.

8 10.
Ausnahmen.

Ausnahmen von dieser Bekanntmachung können durch die
Kriegs -Robstoff-Abteilimg des Königlich Preußischen Kriegsmimste-
rmnis in Berlin beivilligt werden . Schriftliche, mit eingehender

Verwendung und Veräußerung von Bastfasern und Erzeugnisse
ans Bastfasern , vom 23. Dezember 1915 (W. 111. 1577/10 . 15 >1
R . A-), des 8 '3  Rr . 2 cl der Bekanntmachung, betreffend Beschlai^ neck
nahnie , Verwendung und Vernnßernng von Bastfasern usw., vo,
26 Mai 1916 (W.' 111. 1500 4. 16 K. R . A.) sowie des 8 4 e d,
Bekanntmachung , betreffend Beschlagnahme, Derivendung und Be
äußeruiig von Bastfasern usw., vom 15. August 1916 (W. 1
3500 7. ' 16 K. R. A.) erlaubt war , soweit diese Gewebe wahrer
der Geltungsdauer der die Herstellung gestattenden Bekauutmachur
augefertigt sind." „

Hinter 8 5 Ziffer 9 wird folgende Nr 9 a cmgeschobeu:
,Bastfasergewebe, deren Herstellung auf Grund des 8 6 c d _

Bekaimtniachuug , betreffend Beschlagnahme, Verwendung nick Ve Murr,
äußerung von Basffasern usw., vom, 10. November 1916 (W.
3000/9 . 16 K. R . A.) ertaubt ist."

Artikel 111.
In der Uebersichtstafel, Gruppe 1, 11, Hl, V, VII, Spalte

der Bekaunttuachnng W. 1A. 1000/11 . 15. K. R . A. treten
Worte hinzu : „mich unter Mitverwendung von Papier ".

Artikel IV. Ahrn ' F
Für die durch die erweiterte Beschlagnahme ersorderliä ^ tiger

Aleldimgen gelten hinsichtlich des Stichtags und der Breldestist t
im 8 12 der Bekanntmachung W. M. 1000/11 . 15 K. R . A. ei Z stell
haltenen Bestimmungen . Für die erste Meldung ist der mn Begu chngev
des 10. November 1916 tatsächlich vorhandene Bestand maßgebe« j, et  ^
Die ersten Meldungen sind bis zum 20. November 1916 zu e
statten . eichnet

Artikel V. tzekom
Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung in Kre ragen
Frankfurt a . Main , den 10. November 1916 . Ver

Stell »». Generalkommauds des Ili . Armeekorps . Pstm
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